
„Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan und Investitionsprogramm 

für 2015 wird in der vorgelegten Form beschlossen. Die geplante Darlehensaufnahme soll 

dabei nur zum Tragen kommen, wenn eine Aufnahme durch die HaseEnergie GmbH nicht 

möglich ist oder deutlich unwirtschaftlich wäre.“  

 


